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 Veröffentlicht am 30.01.1996

Norm

WaffG §16 ff

StGB §280 Abs1

Rechtssatz

Die behördliche Erlaubnis zum Besitz von Faustfeuerwa en könnte nur dann einen auch den Tatbestand des

Ansammelns von Kampfmitteln nach § 280 Abs 1 StGB erfassenden Rechtfertigungsgrund darstellen, wenn die

Wa enbesitzkarte im konkreten Fall alle angesammelten Faustfeuerwa en betro en hätte, und darüber hinaus

andere (nicht bewilligungsp ichtige) Wa en oder Munition nicht in einem die Gefahreneignung nach § 280 Abs 1 StGB

erreichenden Ausmaß vorhanden gewesen wären.
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